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Sitzung vom 9. August 1995

2425. Nutzungsplanung Uetikon a. S., Erschllessungsplan (Revision)

Mit Beschluss Nr. 2818/1993 genehmigte der Regierungsrat die Revi
sion des Erschliessungsplans und mit Beschluss Nr. 3642/1994 die Re
vision der Nutzungsplanung der Gemeinde Uetikon a. S. Der Regie
rungsrat verband diese Genehmigung mit der Auflage, dass im Er
schliessungsplan die Gebiete Rundi/Haslibach, Büel und Rotholz der
1. Erschliessungsetappe zuzuweisen seien. Mit ihrem Beschluss vom
20. März 1995 betreffend Revision des Erschliessungsplans kam die
Gemeindeversammlung Uetikon a. S. diesen Auflagen nach. Gemäss
Zeugnissen der Bezirksratskanzlei Meilen vom 20. April 1995 sowie
der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 1. Juni 1995 sind gegen
diesen Beschluss keine Rekurse erhoben worden. Der Gemeinderat
Uetikon a. S. ersucht mit Schreiben vom 17. Juli 1995 um Genehmi
gung der Vorlage.

Mit der zur Genehmigung eingereichten Vorlage werden die Aufla
gen von RRB Nr. 2818/1993 und RRB Nr. 3642/1994 erfüllt; sie ist
nunmehr zweckmässig, rechtmässig und angemessen ( 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Die von der Gemeindeversammlung Uetikon a. S. am 20. März
1995 beschlossene Revision des Erschliessungsplans wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Uetikon a. S., 8707 Uetilcon a. 5.
(unter Beilage eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exem
plars der Vorlage), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Ver
waltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Husi


